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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Landwirtschaft

Jagd

La révision partielle de la loi sur la chasse a été entérinée après que le Conseil national
a effacé les dernières divergences avec la chambre haute. Le Conseil national a suivi,
par 103 voix contre 82 et 2 abstentions, le Conseil des Etats s'agissant du maintien du
nom «district franc» qu'une minorité de gauche et du Parti vert'libéral aurait souhaité
remplacer par «sites de protection de la faune sauvage». A l'art. 12 al. 7, la chambre du
peuple a suivi le Conseil des Etats concernant le rôle à donner aux cantons lorsqu'il
s'agira de déterminer et d'appliquer les mesures de protections des troupeaux, rejetant
deux propositions émanant des Vert-e-s et des Vert'libéraux pour ne donner qu'un rôle
consultatif aux cantons.
A noter que ce débat marquait la dernière apparition de la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, qui a décidé de se retirer de la vie politique pour des raisons
familiales. Le président du Conseil national Martin Candinas (centre, GR) en a profité
pour lui rendre hommage et saluer son travail empreint des valeurs universelles de la
démocratie et de la solidarité.

Quelques jours plus tard, lors des votes finaux, la révision a été acceptée par 111 voix
contre 69 et 16 abstentions au Conseil national et par 33 voix contre 8 et 3 abstentions
au Conseil des Etats. Les oppositions sont majoritairement venues de la gauche et des
Vert'libéraux, et les abstentions du Parti socialiste.

Les médias ont largement relayé les débats au Parlement et au sein de la société sur la
question du loup et de l'augmentation exponentielle des meutes. Pour rappel, après le
refus de la loi sur la chasse par la population en 2020, les organisations
environnementales et les organisations représentant les milieux lésés (USP en tête)
avaient ficelé un compromis afin de réagir au plus vite. L'USP s'était toutefois retiré de
cet accord, après une attaque de loups sur une vache de la race Simmental, la
problématique prenant alors une autre dimension. Ainsi, le projet défendu par une
majorité du Parlement va plus loin que ce compromis négocié entre celles et ceux que
tout opposait lors de la campagne de votation de 2020. Il faut dire que la situation a
changé en deux ans, le nombre de bêtes tuées ayant probablement atteint un chiffre
inégalé cette année, augmentant la pression sur les alpages. Les tirs proactifs sont, par
ailleurs, soutenus aujourd'hui sur le principe par certaines organisations
environnementales. Mais, à cela s'ajoute le fait que le loup est protégé par la
Convention de Berne et que les demandes successives de la Confédération de
rétrograder le statut de protection du grand prédateur ont tour à tour échoué. Les
organisations environnementales ont laissé en suspens leur décision de lancer un
nouveau référendum contre cette mouture. Elles ont 100 jours, donc jusqu'à fin mars
2023 pour agir. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2022
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Martin Candinas (mitte, GR) reichte im Juni 2020 eine parlamentarische Initiative zum
Zweitwohnungsgesetz (ZWG) ein. Mit der Initiative forderte Candinas, dass die
Bestimmungen im ZWG bezüglich des Abbruchs und Wiederaufbaus von altrechtlichen
Wohnungen – Wohnungen, die 2012, im Jahr der Abstimmung über die
Zweitwohnungsinitiative, bereits bestanden hatten – in dreierlei Hinsicht gelockert
werden sollen. Erstens sollen bei der gesetzlich bereits jetzt erlaubten maximal 30-
prozentigen Erweiterung der Hauptnutzfläche neu auch zusätzliche Wohnungen
geschaffen werden dürfen. Damit könnte gemäss dem Initianten die aktuelle
Wohnfläche effizienter genutzt werden, ohne zusätzliche Fläche an Zweitwohnungen zu
schaffen. Zweitens soll neu auch bei einem Abbruch und Wiederaufbau eines
betroffenen Objekts eine Erweiterung der Hauptnutzfläche um 30 Prozent möglich
sein. Und drittens soll bei wiederaufgebauten Gebäuden der Standort innerhalb des
Grundstücks frei gewählt werden dürfen, denn die derzeitige Bestimmung beschränke

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2021
ELIA HEER
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die Eigentumsfreiheit unnötig. Ohne die Änderungen seien die erwähnten drei Dinge in
Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent derzeit nicht
uneingeschränkt möglich, da die Bauten sonst ihren Status als Gebäude, in denen die
Art der Wohnnutzung frei wählbar ist, verlieren würden. Laut dem Initianten seien diese
Änderungen aber wichtig, denn die aktuellen Bestimmungen zu den altrechtlichen
Bauten würden in den betroffenen Gebieten «enormen Schaden für die Wirtschaft
[anrichten]». So würden deswegen etwa dringend notwendige Investitionen in
Altliegenschaften nicht getätigt. Seine Initiative achte zudem die Grundanliegen des
Initiativkomitees der Zweitwohnungsinitiative, nämlich dass keine neuen
Zweitwohnungen auf der grünen Wiese mehr gebaut werden sollen und dass es keine
Kulturlandverschwendung und keine weitere Zersiedelung mit Zweitwohnungen mehr
geben soll. 

Die UREK-NR nahm sich die Initiative im Mai 2021 vor. Sie beschloss dabei mit 13 zu 10
Stimmen, der Initiative Folge zu geben. Die Mehrheit der Kommission war der Meinung,
dass die Auflagen des Zweitwohnungsgesetzes zu streng seien und Investitionen in
bestehende Erstwohnungsbauten hemmten. Weiter sei es gerade in Dörfern, die gegen
Abwanderung kämpfen, wichtig, dass die einheimische Bevölkerung in Bauten
investieren könne. Die Kommissionsmehrheit teilte zudem die Ansicht des Initianten,
dass die Änderungen mit der Zweitwohnungsinitiative kompatibel seien. Die
Kommissionsminderheit hingegen erachtete die aktuellen Erweiterungsmöglichkeiten
als ausreichend und plädierte dafür, den bei der Ausarbeitung des ZWG erreichten
Kompromiss zu respektieren. Im August 2021 beschäftigte sich die UREK-SR mit der
Initiative. Die dabei hervorgebrachten Argumente waren sehr ähnlich zu denen in ihrer
Schwesterkommission. Die Befürworterinnen und Befürworter fügten zusätzlich an,
dass mit den Änderungen sinnvolle energetische Sanierungen erleichtert werden
könnten. Die Gegnerschaft nannte die geforderten Änderungen derweil «teilweise
verfassungswidrig». Am Schluss stimmte eine klare Mehrheit von 8 zu 2 Stimmen für
Folgegeben. Als nächstes ist es nun an der UREK-NR, auf Basis der Initiative einen
Erlassentwurf zu erarbeiten. 2

Die UREK-NR gab Anfang November 2022 bekannt, dass sie einen von ihr
ausgearbeiteten Entwurf basierend auf der parlamentarischen Initiative Candinas
(mitte, GR) für eine Änderung des Zweitwohnungsgesetzes in die Vernehmlassung gibt.
Der Entwurf betrifft Wohnhäuser in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von
über 20 Prozent. Ziel sei es, für altrechtliche Wohnhäuser – sprich Wohnhäuser, die vor
der Annahme der Zweitwohnungsinitiative im Jahr 2012 gebaut worden sind – neue
Möglichkeiten bei der Erweiterung der Hauptnutzfläche und der Unterteilung in
verschiedene Wohnungen zu schaffen. Konkret dürften solche Wohnhäuser neu ohne
Nutzungsbeschränkungen gleichzeitig vergrössert und in verschiedene Erst- oder
Zweitwohnungen unterteilt werden. Ausserdem soll die Hauptnutzfläche im Rahmen
von Ersatzneubauten gegenüber dem abgerissenen Gebäude um 30 Prozent grösser
gebaut werden dürfen, ohne dass die Nutzung beschränkt wird. 

Der Entwurf wurde von der Kommission mit 14 zu 10 Stimmen verabschiedet. Die
Kommissionsmehrheit zeigte sich überzeugt, dass die Änderungen eine verdichtete
Bauweise und die Entwicklung der Bergregionen erlauben und so der einheimischen
Bevölkerung zu Gute kommen werden. Ausserdem erhoffte sie sich, dass die neuen
Möglichkeiten energetische Sanierungen attraktiver machen würden. In den Augen der
ablehnenden Kommissionsminderheit sind die vorgeschlagenen Änderungen jedoch
verfassungswidrig und würden den Umnutzungsdruck auf altrechtliche Erstwohnungen
erhöhen. Eine zweite Minderheit hatte zudem vorgeschlagen, die Neuregelung auf
Gemeinden zu beschränken, die durch das kantonale Recht explizit bezeichnet werden.
Damit könnte ihrer Ansicht nach die Kompetenz der Kantone gestärkt und die
raumplanerische Qualität gefördert werden. Die Vernehmlassungsfrist wurde auf den
17. Februar 2023 angesetzt. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.2022
ELIA HEER
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